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Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen nach §§ 103 Abs. 5 

GWB, 21 Abs. 1 – Abs. 2, Abs. 4 Ziffer 3., Abs. 5 VgV über die Vergabe von Einkauf 

Reinigungs- und Desinfektionsgeräten 

hier: Wertungsmatrix für die Leistungsabrufe auf der zweiten Stufe der Rahmenvereinbarung. 

 

Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und Großraum-Reinigungs-Desinfektionsgerät 

(GRDG) 

 

 Hauptkriterien Max. 

Pkte. 

Unterkriterien / Bestandteile Max. 

Pkte. 

Punkteverteilung 

      

1. Preis 40    

   Erstmalige Investitionskosten und 

Instandhaltungs-/Folgekosten auf 

der Basis eines 
Vollwartungsvertrages über 10 

Jahre 

 Der Bieter mit dem 

niedrigsten Preis für alle 

Bestandteile des 
Leistungsverzeichnisses (ggf. 

inkl. des Preises der Betriebs- 

bzw. Vollwartung über 5 oder 

10 Jahre) erhält 40 Punkte, bei 

höheren Preisen erfolgt ein 

prozentualer Abzug von 

Punkten. 0 Punkte erhält das 

Angebot was 3-mal so teuer 

ist wie das Günstigste. 

Beispiel: der niedrigste Preis 
liegt bei 20000 Euro, der 

zweitniedrigste Preis bei 

22000 Euro, dann ist der 2. 

Bieter 10% teurer und erhält 

damit 2 Punkte Abzug, d.h. 38 

Punkte beim Preis. 

    

      

2 Anwenderbewertung  35 Allgemeines 

▪ Fassungsvermögen 

▪ Verarbeitung allgemein 

▪ Verarbeitung Kammer 

▪ Übersichtliche 

Displayanzeige 
▪ Eindeutige Warnung bei 

Störungen 

▪ Schalldruckpegel im 

Normalprogramm (im 

Trockenschritt) 

▪ Trocknung 

▪ Aufbereitungsdauer 

▪ Dokumentation 

▪ Vernetzungsmöglichkeit 

des Gerätes 
 

 

 

 

10 10,0: sehr gute Qualität (1) 

8,0: gute Qualität (2) 

6,0: befriedigende Qualität (3) 

4,0: ausreichende Qualität (4) 

2,0: mangelhafte Qualität (5) 

0,0: ungenügende Qualität (6) 
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   Bedienbarkeit 

▪ Türöffnung 

(Geschwindigkeit, 

gleichmäßig) 

▪ Einbringung 

Beschickungswagen 

▪ Automatische 

Identifizierung der 

unterschiedlichen 

Beschickungswägen 
▪ Beleuchtung der 

Waschkammer 

▪ Entnahme 

Beschickungswagen 

▪ Reinigung der 

Schmutzsiebe 

▪ Leichte Demontage der 

Spülarme/Düsen möglich 

 

 

8 8,0: sehr gute Qualität (1) 

6,4: gute Qualität (2) 

4,8: befriedigende Qualität (3) 

3,2: ausreichende Qualität (4) 

1,6: mangelhafte Qualität (5) 

0,0: ungenügende Qualität (6)) 

   Bedienpanel 

▪ Anbringung des 
Bedienpanel 

▪ Bildschirmgröße 

▪ Zifferngröße 

▪ Anzeige auf der 

Entladeseite gut ablesbar 

▪ Anzeige des aktuellen 

Status  

 

7 7,0: sehr gute Qualität (1) 

5,6 gute Qualität (2) 
4,2: befriedigende Qualität (3) 

2,8: ausreichende Qualität (4) 

1,4: mangelhafte Qualität (5) 

0,0: ungenügende Qualität (6) 

    Beladesystem 

▪ Fassungsvermögen 

▪ Ergonomische Be- und 

Entladung möglich 

▪ Wagen leichtgängig 

▪ Eindruck Wagen 

(Qualität, Verarbeitung, 

etc.) 

▪ Automatische 

Wagenerkennung 

▪ Transfer Trolley 

leichtgängig 

▪ Automatisches 
Beladesystem erhältlich 

und funktionell 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 5,0: sehr gute Qualität (1) 

4,0: gute Qualität (2) 

3,0: befriedigende Qualität (3) 
2,0: ausreichende Qualität (4) 

1,0: mangelhafte Qualität (5) 

0,0: ungenügende Qualität (6) 
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   Schulung und Service 

▪ Zufriedenheit mit der 

Einarbeitung 

▪ Erreichbarkeit von 

Ansprechpartnern 
▪ Zufriedenheit mit dem 

Wartungs- und 

Betreuungskonzept 

▪ Zufriedenheit mit dem 

Montage- und 

Einbringungskonzept 

▪ Verständlichkeit der 

Gebrauchsanleitungen 

 

5 5,0: sehr gute Qualität (1) 

4,0: gute Qualität (2) 

3,0: befriedigende Qualität (3) 

2,0: ausreichende Qualität (4) 

1,0: mangelhafte Qualität (5) 
0,0: ungenügende Qualität (6) 

3. Erfüllungsgrad des 

Leistungsverzeichnisses 

25 

 

   

   Die Unterkriterien und die 

Punkteverteilung sind je nach 
Leistungsbedarf von Krankenhaus 

zu Krankenhaus unterschiedlich 

und können daher erst in der 

jeweiligen konkreten 

Leistungsbeschreibung für die 

Leistungsabrufe auf der zweiten 

Stufe der Rahmenvereinbarung 

festgelegt werden 
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